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Text 

Unbefugte Eingriffe im Datenverkehr 
 

  § 49. Wer widerrechtlich einem anderen in seinen Rechten dadurch absichtlich einen Schaden zufügt, daß er 
sich automationsunterstützt verarbeitete Daten verschafft, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen 
Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 


